
 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 472/2013/HE/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 21.08.2013 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-430 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.09.2013 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.09.2013 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit 
Stand vom 21.08.2013 im Verwaltungshaushalt auf 14.977,78 € sowie im Vermö-
genshaushalt auf 2.580,36 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausga-
ben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haus-
haltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 14.977,78 € sowie im Vermö-
genshaushalt mit 2.580,36 € zu genehmigen.   
  
 
 
 
___________________ 
Neumann 
 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 21.08.2013)  
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EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8
Stand: 21.08.2013 Verwaltungshaushalt
46400.672000 Kostenanteile nach dem 

Kindertagesstättengesetz
25.000,00 30.872,85 5.872,85 0,00 5.872,85 Kostenausgleich für Kinder, die in auswärtigen 

Kindertagesstätten untergebracht sind sowie 
Zuschüsse für Tagesmütterbetreuung

63000.510000 Straßenunterhaltung 20.000,00 25.291,96 5.291,96 0,00 5.291,96 Instandsetzung diverser Schachtabdeckungen 
und Regenwassereinläufen sowie 
Asphaltarbeiten in der Tannenstraße

90000.832000 Kreisumlage 925.800,00 929.612,97 3.812,97 0,00 3.812,97 Durch die endgültig festgesetzten Grund- und 
Garantiebeträge für die Schlüsselzuweisung 2013 
erhöhen sich die Umlagegrundlagen zur Berechnung 
der Kreisumlage

Summe 970.800,00 985.777,78 14.977,78 0,00 14.977,78

14.977,78
Vermögenshaushalt

63000.935000 Erwerb von beweglichem 
Vermögen für Straßen

0,00 2.580,36 2.580,36 0,00 2.580,36 Beschaffung eines neuen Tempomessgerätes

0,00 2.580,36 2.580,36 0,00 2.580,36

2.580,36

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Heist

Bezeichnung der 
HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 
genehmigen

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag davon bereits 
genehmigt
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 473/2013/HE/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 21.08.2013 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-430 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.09.2013 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.09.2013 öffentlich 

 
Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 
2013 
 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des I. Halbjahres 2013 belaufen sich 
insgesamt auf 9.371,89 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve (3.000 €) sowie Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei ande-
ren Haushaltsstellen gewährleistet. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das I. Halbjahr 
2013 wird zur Kenntnis genommen.  
  
 
 
 
___________________ 
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Neumann 
 
 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2013  
 
 
 



Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach 
dem 

Haushalts-
plan 

Anordnungs-
soll Mehrbetrag

davon 
bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

Stand: 21.08.2013
13000.712000 Umlage an die Kreisschlauchwäscherei 2.100,00 3.081,24 981,24 0,00 981,24 gestiegene Umlage für Wartung der 

Atemschuztgeräte und Druckschläuche
21110.650100 Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit 200,00 236,97 36,97 0,00 36,97 Fortbildungskosten für Schulsozialarbeit
43100.590000 Seniorenbetreuung 6.000,00 6.218,70 218,70 0,00 218,70 Seniorenausfahrt 2013
46020.500000 Unterhaltung Jugendhaus 2.000,00 3.550,10 1.550,10 0,00 1.550,10 Abwasserschacht am Jugendhaus erneuert, 

Verstopfung beseitigt
46400.717020 Zuschuss Waldkindergarten 

"Wurzelkinder"
27.900,00 29.802,12 1.902,12 0,00 1.902,12 Mehrkosten für Integrationsmaßnahme und 

Jahresrechnung 2012
46400.788000 Sozialstaffelleistungen 1.000,00 2.246,00 1.246,00 0,00 1.246,00 gestiegene Anzahl von Sozialstaffelfällen
47000.700000 Zuschüsse an Vereine und Verbände 700,00 930,00 230,00 0,00 230,00 Jubiläumszuschuss für DRK-Ortsverein (300€)

54000.700000 Zuschuss an Jugendrotkreuz 100,00 330,00 230,00 0,00 230,00 Zuschuss für Pfingstzeltlager (280 €)
55000.673000 Kostenanteil für die Sporthalle des 

Schulverbandes
2.500,00 2.529,42 29,42 0,00 29,42 Abrechnung der Nutzungszeiten 2012 für die 

Sporthalle Himmelsbarg
75000.520000 Geräte, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenstände
1.000,00 1.385,64 385,64 0,00 385,64 Grabverbauelemente für den Friedhof

90000.832200 Amtsumlage 332.400,00 333.707,22 1.307,22 0,00 1.307,22 Durch die endgültig festgesetzten Grund- und 
Garantiebeträge für die Schlüsselzuweisung 2013 
erhöhen sich die Umlagegrundlagen zur 
Berechnung der Amtsumlage

90000.845000 Verzinsung von Steuererstattungen 1.000,00 1.539,00 539,00 0,00 539,00 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen
36030.987000 Investitionszuschüsse für 

Reetdachförderung
1.500,00 1.545,22 45,22 0,00 45,22 Gewährung eines Zuschusses für die Erneuerung 

eines Reetdaches
88060.932000 Grunderwerbskosten 3.000,00 3.670,26 670,26 0,00 670,26 Erwerb einer kleinen Grundstücksfläche im 

Baugebiet Vosskuhl 

9.371,89

Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2013 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € nicht übersteigt. Die 
Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu 
informieren. 

Gemeinde Heist
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 459/2013/HE/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 03.07.2013 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

22.08.2013 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.09.2013 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.09.2013 öffentlich 

 
Jahresrechnung  2012  Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat mit Schreiben vom 13.03.2013 die Jah-
resrechnung 2012 (Anlage 1) vorgelegt. Die Jahresrechnung  schließt mit einem De-
fizit in Höhe von 764,12  Euro ab.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
Mehrausgaben waren bei den Personalkosten zu verzeichnen, da eine 400 Euro – 
Kraft durch eine Festeinstellung ersetzt worden ist. Außerdem erhielten die Mitarbei-
ter eine Gehaltserhöhung durch die Umstellung von BAT auf  TVöD. Mindereinnah-
men waren bei dem Personalkostenzuschuss des Landes zu verzeichnen. Die Ab-
rechnung des Personalkostenzuschusses für das Jahr 2010 ergab eine Rückforde-
rung von 1.685,28 Euro, da nur noch 16,56 % der Personalkosten vom Land bezu-
schusst werden. 
 
Die Mitglieder des  gemeindlichen Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung 
haben die Jahresrechnung des Waldkindergartens am  30.05.2013  überprüft. Es 
ergaben sich keine Beanstandungen.  
 
 
Finanzierung: 
 
Das Defizit für das Jahr 2012 in Höhe von 764,12 Euro wird mit der vierten Rate für 
das Jahr 2013 an die Einrichtung gezahlt.  
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss/die Gemeinde-
vertretung beschließt die Jahresrechnung 2012 des Waldkindergartens Wurzelkinder 
e.V. anzuerkennen. Das Defizit in Höhe von 764,12 Euro  wird mit der vierten Rate 
für das Jahr 2013 an die Einrichtung gezahlt.  
 
 
 
___________________ 
  (Neumann) 
 
 
 
Anlagen: Jahresrechnung 2012 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 464/2013/HE/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 11.07.2013 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

22.08.2013 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.09.2013 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.09.2013 öffentlich 

 
Jahresrechnung 2012 DRK-Kindertagesstätte 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg  hat die Jahresrechnung 2012 für den DRK-
Kindergarten Heist (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 568.781,64  
Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 546.713,71 Euro gegenüber, so dass 
sich ein Überschuss in Höhe von 22.067,93 Euro ergibt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat die Jahresrechnung am 04. Juli 
2013  stichprobenartig überprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
Mehreinnahmen ergaben sich bei den Betriebskosten des Kreises Pinneberg. Als 
Zuschuss zur Förderung von Plätzen für Kinder unter drei Jahren hat das Land einen 
Betrag von 12.916,67 Euro gezahlt. Auch waren Mehreinnahmen in Höhe von 
10.919,28 Euro beim Kostenausgleich zu verzeichnen. Ansonsten entsprachen die 
Ausgaben und Einnahmen im Wesentlichen den geplanten Ansätzen. 
 
Der zu buchende Mietwert betrug 45.267,00  Euro. Für die Gebäudeunterhaltung und 
Bewirtschaftungskosten sind der Gemeinde Kosten in Höhe von insgesamt 16.206 
Euro entstanden. 
 
 
 
Finanzierung: 
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Der Überschuss in Höhe von  22.067,93  Euro wurde mit der zweiten Rate des Zu-
schusses für das Jahr 2013 verrechnet.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss /die Gemeinde-
vertretung nimmt die Jahresrechnung 2012 für den DRK-Kindergarten Heist zur 
Kenntnis. Der Überschuss wurde mit der 2. Rate für das Jahr 2013 verrechnet. 
 
 
 
___________________ 
   (Neumann) 
 
 
Anlagen: Jahresrechnung 2012 DRK-Kita Heist  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 469/2013/HE/BV 
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 13.08.2013 
Bearbeiter: Ralf Borchers AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Bau-, Umwelt und Feuerwehran-
gelegenheiten der Gemeinde Heist 

03.09.2013 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.09.2013 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.09.2013 öffentlich 

 
Die Nutzung der Abwärme einer Biogasanlage für die gemeindeeigenen 
Gebäude 
 
Sachverhalt: 
 
Antrag des CDU Ortsverbands vom 05.08.2013 auf Nutzung der Abwärme einer Bio-
gasanlage für die gemeindeeigenen Gebäude. 
 
Ein im Ort ansässiger Landwirt betreibt eine Biogasanlage. Die prozessbedingte Ab-
wärme wird zurzeit ungenutzt in die Umwelt abgeführt.  
 
Die Abwärme der Biogasanlage soll zum Heizen der gemeindlichen Gebäude 
(Grundschule, Sporthalle, Bürgerbüro und Feuerwache) genutzt werden. Hierzu ist 
die Errichtung einer Nahwärmeleitung mit Übergabestation erforderlich.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das Ziel ist es, den fossilen Energieträger (Gas) weitestgehend zu ersetzen (dieses 
ist ein Hauptkriterium zur Bewilligung von Fördergeldern).  
 
Die Abwärme der Biogasanlage gilt als CO2 neutral und führt somit zu einer erhebli-
chen Reduzierung des CO2 Ausstoßes. 
 
Die alte Heizungsanlage muss zur Sicherheit bestehen bleiben, um Wartungen zu 
ermöglichen und Heizspitzen bei extremen Wintern abzufedern.  
 
Die Wirtschaftlichkeit, Machbarkeit sowie die Fördermöglichkeiten wurden bereits im 
ersten Antrag 2012 dargestellt. Die Kostenermittlung hieraus ergab eine Investitions-
summe von 532.049,- €. (siehe Kostenübersicht der EON Hanse Wärme, Anlage III).  
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Zu einem förderfähigen Konzept gehört die vollständige Planung über ein Architek-
tur- oder Ingenieurbüro, von der Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1; 3%) über 
die Vor- und Entwurfsplanung (LPh 2-3; 11 + 15%) bis zur Genehmigungsplanung 
(LPh 4; 6%), gemäß der HOAI (LPh 1-4 = 35 %).  
 
Die gültigen Richtlinien bezüglich der EU- Mittel nach dem Zukunftsprogramm Länd-
licher  Raum (ZPLR) / AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest (kommen für 2015 
neu) bzw. die Merkblätter I und II der Z-Bau sind einzuhalten (siehe Anlage II). 
 
Vor Beauftragung eines Planungsbüros mit der Leistungsphase 1 bis 4, ist die tech-
nische Machbarkeit der Maßnahme (Leitungsführung, Grundstücke usw.) sowie die 
Einhaltung der Richtlinien durch den Architekten / Ingenieur zu prüfen und sicherzu-
stellen. Hierbei können Kosten bis zu ca. 9.000,- € entstehen.  
 
Des Weiteren ist die Vergütung bezügliche der eventuellen Wärmelieferung mit dem 
Biogasanlagenbetreiber zu ermitteln, um auch die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen.  
 
Bei Feststellung der Machbar- und Wirtschaftlichkeit der Maßnahme wird eine neue 
Beschlussvorlage zur Beauftragung der LPh 1-4 erstellt.   
 
 
Finanzierung: 
  
Die Kosten zur Prüfung der technischen Machbarkeit von ca. 9.000,- € werden für 
den Haushalt 2014 bereitgestellt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, ein Architektur- oder Ingenieurbüro bzw. ausfüh-
rende Firmen für die Prüfung der technischen Machbarkeit bis 9.000,- € zu beauftra-
gen und über eine mögliche Vergütung der Wärmelieferung mit dem Betreiber der 
Biogasanlage zu verhandeln. 
 
 
 
___________________ 
Bürgermeister Neumann 
 
 
 
Anlagen: 
 

- I  Antrag der CDU 
- II Förderrichtlinien 
- III Kostenermittlung der EON Hanse Wärme 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 470/2013/HE/BV 
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 13.08.2013 
Bearbeiter: Ralf Borchers AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Jugend und Sport der Gemeinde 
Heist 

29.08.2013 öffentlich 

Ausschuss für Bau-, Umwelt und Feuerwehran-
gelegenheiten der Gemeinde Heist 

03.09.2013 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.09.2013 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.09.2013 öffentlich 

 
Neugestaltung und energetische Sanierung des Sport- und 
Bauhofgebäudes 
 
Sachverhalt:  
 
Der CDU Ortsverband Heist beantragt die Neugestalltung und energetische 
Sanierung des Sport- und Bauhofgebäudes mit Antrag vom 05.08.2013. 
 
Das Sport- und Bauhofgebäude ist baulich in einem schlechten Zustand. Es sind 
dringende Sanierungsmaßnahmen am Gebäude erforderlich. Des Weiteren ent-
spricht die Ausstattung des Bauhofs nicht mehr den technischen Standards und ist 
den gesetzlichen Bestimmungen anzupassen.  
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Über die erforderlichen Baumaßnahmen sind Vorschläge über Art und Umfang mit 
den dazugehörigen Schätzkosten auszuarbeiten. Des Weiteren ist ein Konzept über 
die Anpassung der Ausstattung für den Bauhofbetrieb zu erstellen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Beratung erfolgt im Herbst, bei vorliegender Kostenschätzung, für das Haushalts-
jahr 2014.  
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister wird zusammen mit dem Amt bezüglich der Ausarbeitung eines 
Konzeptvorschlags beauftragt. 
 
 
 
___________________ 
      (Bürgermeister) 

Neumann 
 
 
 
Anlagen: 
 
-  CDU Antrag 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 467/2013/HE/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 07.08.2013 
Bearbeiter: Diana Franz AZ: 4 / 453.911 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

22.08.2013 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.09.2013 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.09.2013 öffentlich 

 
Zuschussantrag vom Wendepunkt e.V. für das Jahr 2014 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 28.06.2013 wurde vom Wendepunkt e.V. ein Zuschussantrag für 
das Jahr 2014 gestellt. Der Wendepunkt e.V. bittet für das Jahr 2014 um einen Zu-
schuss in Höhe von 370,00 Euro. 
In den vergangenen Jahren wurde bereits ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 
270,00 Euro gewährt.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2014 eingeplant werden..  
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss 
empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Wendepunkt e.V. für das Jahr 
2014 einen Zuschuss in Höhe von ____ Euro zu gewähren. 
 
____________ 
Neumann 
 
Anhang 
Antrag des Wendepunkt e.V. vom28.06.2013 
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